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Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
(1) Diese Verordnung gilt für das Halten von Nutztieren zu Erwerbszwecken. 
 
(2) Die Vorschriften dieser Verordnung sind nicht anzuwenden 

 
1. auf die vorübergehende Unterbringung von Tieren während Wettbewerben, 

Ausstellungen, Absatzveranstaltungen sowie kultureller Veranstaltungen; 
 
2. während einer tierärztlichen Behandlung, soweit nach dem Urteil des Tierarztes 

im Einzelfall andere Anforderungen an das Halten zu stellen sind; 
 
3. während eines Tierversuchs im Sinne des § 7 Abs. 1 des Tierschutzgesetzes, 

soweit für den verfolgten Zweck andere Anforderungen an das Halten unerläss-
lich sind. 

 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Verordnung sind 
 
1. Nutztiere: landwirtschaftliche Nutztiere sowie andere warmblütige Wirbeltiere, die 

zur Erzeugung von Nahrungsmitteln, Wolle, Häuten oder Fellen oder zu anderen 
landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden oder deren Nachzucht zu diesen 
Zwecken gehalten werden soll; 

 
2. Haltungseinrichtungen: Gebäude und Räume (Ställe) oder Behältnisse sowie sons-

tige Einrichtungen zur dauerhaften Unterbringung von Tieren; 
 
3. Kälber: Hausrinder im Alter von bis zu sechs Monaten; 
 
4. Legehennen: legereife Hennen der Art Gallus gallus, die zur Erzeugung von Eiern, 

die nicht für Vermehrungszwecke bestimmt sind, gehalten werden; 
 
5. Nest. Ein gesonderter Bereich zur Eiablage; 
 
6. Gruppennest: ein Nest zur Eiablage für Gruppen von Legehennen; 
 
7.  nutzbare Fläche: Fläche, ausgenommen Nestflächen, deren Seitenlängen an keiner 

Stelle weniger als 30 Zentimeter beträgt, die über eine lichte Höhe von mindestens 
45 Zentimeter verfügt und deren Boden ein Gefälle von höchstens 14 Prozent auf-
weist, einschließlich der Fläche unter Futter- und Tränkeeinrichtungen, Sitz- und 
Anflugstangen oder Vorrichtungen zum Krallenabrieb, die von den Legehennen ü-
ber- oder unterquert werden können; 
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8. Kaltscharraum: witterungsgeschützter, mit einer flüssigkeitsdurchlässigen Boden-

platte versehener, nicht der Klimaführung des Stalles unterliegender Teil der Stall-
grundfläche, der vom Stallgebäude räumlich abgetrennt, den Legehennen unmittel-
bar zugänglich und mit Einstreumaterial ausgestattet ist; 

 
 

§ 3 
Allgemeine Anforderungen an Haltungseinrichtungen 

 
(1) Nutztiere dürfen vorbehaltlich der Vorschriften der Abschnitte 2 bis 5 nur in Hal-

tungseinrichtungen gehalten werden, die den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 
entsprechen. 

 
(2) Haltungseinrichtungen müssen 
 

1. nach ihrer Bauweise, den verwendeten Materialien und ihrem Zustand so be-
schaffen sein, dass eine Verletzung oder sonstige Gefährdung der Gesundheit 
der Tiere so sicher ausgeschlossen wird, wie dies nach dem Stand der Technik 
möglich ist; 

 
2. mit Fütterungs- und Tränkeinrichtungen ausgestattet sein, die so beschaffen 

und angeordnet sind, dass jedem Tier Zugang zu einer ausreichenden Menge 
Futter und Wasser gewährt wird und dass Verunreinigungen des Futters und 
des Wassers sowie Auseinandersetzungen zwischen den Tieren auf ein Min-
destmaß begrenzt werden; 

 
3. so ausgestattet sein, dass den Tieren, soweit für den Erhalt der Gesundheit er-

forderlich, ausreichend Schutz vor widrigen Witterungseinflüssen geboten wird 
und die Tiere, soweit möglich, vor Beutegreifern geschützt werden, wobei es im 
Fall eines Auslaufes ausreicht, wenn den Nutztieren Möglichkeiten zum Un-
terstellen geboten werden. 

 
(3) Ställe müssen 

 
1. mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die jederzeit eine zur Inaugenscheinnahme 

der Tiere ausreichende Beleuchtung und einen Zugriff auf alle Nutztiere durch 
die mit der Fütterung und Pflege betrauten Personen ermöglichen; 

 
2. erforderlichenfalls ausreichend wärmegedämmt und so ausgestattet sein, dass 

Zirkulation, Staubgehalt, Temperatur, relative Feuchte und Gaskonzentration 
der Luft in einem Bereich gehalten werden, der für die Tiere unschädlich ist. 

 
(4) Sofern Lüftungsanlagen, Fütterungseinrichtungen, Förderbänder oder sonstige 

technische Einrichtungen verwendet werden, muss durch deren Bauart und die Art 
ihres Einbaus sichergestellt sein, dass die Lärmimmission im Aufenthaltsbereich der 
Tiere auf ein Mindestmaß begrenzt ist. 

 
(5) Für Haltungseinrichtungen, in denen bei Stromausfall eine ausreichende Versor-

gung der Tiere mit Futter und Wasser nicht sichergestellt ist, muss ein Notstromag-
gregat bereitstehen. 
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(6) In Ställen, in denen die Lüftung von einer elektrisch betriebenen Anlage abhängig 

ist, müssen eine Ersatzvorrichtung, die bei Ausfall der Anlage einen ausreichenden 
Luftaustausch gewährleistet, und eine Alarmanlage zur Meldung eines solchen Aus-
falles vorhanden sein. 

 
 

§ 4 
Allgemeine Anforderungen an Überwachung, Fütterung und Pflege 

 
(1) Wer Nutztiere hält, hat vorbehaltlich der Vorschriften der Abschnitte 2 bis 5 sicher-

zustellen, dass 
 
1. für die Fütterung und Pflege der Tiere ausreichend viele Personen mit den hier-

für erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten vorhanden sind; 
 
2. das Befinden der Tiere mindestens einmal täglich durch direkte Inaugenschein-

nahme von einer für die Fütterung und Pflege verantwortlichen Person überprüft 
und dabei vorgefundene tote Tiere entfernt werden; 

 
3. soweit erforderlich, unverzüglich Maßnahmen für die Behandlung, Absonderung 

in geeignete Haltungseinrichtungen mit trockener und weicher Einstreu oder 
Unterlage oder die Tötung kranker oder verletzter Tiere ergriffen werden sowie 
ein Tierarzt hinzugezogen wird; 

 
4. alle Tiere täglich entsprechend ihrem Bedarf mit Futter und Wasser in ausrei-

chender Menge und Qualität versorgt sind; 
 
5. vorhandene Beleuchtungs-, Lüftungs- und Versorgungseinrichtungen mindes-

tens einmal täglich, Notstromaggregate und Alarmanlagen in technisch erfor-
derlichen Abständen auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden; 

 
6. bei einer Überprüfung nach Nummer 5 oder sonstige an Haltungseinrichtungen 

festgestellte Mängel unverzüglich abgestellt werden oder wenn dies nicht mög-
lich ist, bis zu ihrer Behebung andere Vorkehrungen zum Schutz der Gesund-
heit und des Wohlbefindens der Tiere getroffen werden und die Mängel spätes-
tens behoben sind, bevor neue Tiere eingestallt werden; 

 
7. Vorsorge für eine ausreichende Versorgung der Tiere mit Frischluft, Licht, Fut-

ter und Wasser für den Fall einer Betriebsstörung getroffen ist; 
 
8. der betriebsbedingte Geräuschpegel so gering wie möglich gehalten und dau-

ernder oder plötzlicher Lärm vermieden wird; 
 
9. die tägliche Beleuchtungsintensität und Beleuchtungsdauer bei Tieren, die in 

Ställen untergebracht sind, für die Deckung der ihrer Art entsprechenden Be-
dürfnisse ausreichen und bei hierfür unzureichendem natürlichen Lichteinfall 
der Stall entsprechend künstlich beleuchtet wird; 

 
10. die Haltungseinrichtung sauber gehalten wird, insbesondere Ausscheidungen 

so oft wie nötig entfernt werden, und Gebäudeteile, Ausrüstungen und Geräte, 
mit denen die Tiere in Berührung kommen, in angemessenen Abständen gerei-
nigt und erforderlichenfalls desinfiziert werden. 
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Satz 1 Nr. 2 gilt nicht, soweit die Tiere in einer Weise gehalten werden, die eine täg-
liche Versorgung durch den Menschen unnötig macht. Derart gehaltene Tiere sind 
in solchen Abständen zu kontrollieren, dass Leiden vermieden werden. 

 
(2) Wer Nutztiere hält, hat unverzüglich Aufzeichnungen über das Ergebnis der tägli-

chen Überprüfung des Bestandes sowie alle medizinischen Behandlungen dieser 
Tiere und über die Zahl der bei jeder Kontrolle vorgefundenen verendeten Tiere, 
insbesondere über Anzahl und Ursache von Tierverlusten, zu führen.  

 
 

Abschnitt 3 
Anforderungen an das Halten von Legehennen 

 
 

§ 12 
Anwendungsbereich 

 
Legehennen, die zu Erwerbszwecken gehalten werden, dürfen, unbeschadet der Anforde-
rungen der §§ 3 und 4, nur nach Maßgabe der Vorschriften dieses Abschnitts gehalten 
werden. 
 
 

§ 13 
Anforderungen an 

Haltungseinrichtungen für Legehennen 
 
(1) Legehennen dürfen nur in Haltungseinrichtungen nur nach Maßgabe der Anforde-

rungen der Absätze 2 bis 5 gehalten werden, soweit sich aus § 13a oder § 13b nicht 
etwas anderes ergibt. 

 
(2) Haltungseinrichtungen müssen 

 
1. eine Fläche von mindestens 2,5 Quadratmetern aufweisen, auf der die Lege-

hennen sich ihrer Art und ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen bewe-
gen können; 

 
2. so ausgestattet sein, dass alle Legehennen artgemäß fressen, trinken, ruhen, 

staubbaden sowie ein Nest aufsuchen können. 
 

(3) Gebäude müssen nach Maßgabe des § 14 Abs. 1 Nr. 2 so beleuchtet sein, dass 
sich die Tiere untereinander erkennen und durch die mit der Fütterung und Pflege 
betrauten Personen in Augenschein genommen werden können. Gebäude, die 
nach dem 13. März 2002 in Benutzung genommen werden, müssen mit Lichtöff-
nungen versehen sein, deren Fläche mindestens 3 Prozent der Stallgrundfläche 
entspricht und die so angeordnet sind, dass eine möglichst gleichmäßige Verteilung 
des Lichts gewährleistet wird. Satz 2 gilt nicht für bestehende Gebäude, wenn eine 
Ausleuchtung des Einstreu- und Versorgungsbereiches in der Haltungseinrichtung 
durch natürliches Licht auf Grund fehlender technischer oder sonstiger Möglichkei-
ten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand erreicht werden kann und 
eine dem natürlichen Licht so weit wie möglich entsprechende künstliche Beleuch-
tung sichergestellt ist.  
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(4) Gebäude müssen mit einer Lüftungsvorrichtung, die den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik entspricht, ausgestattet sein, die die Einhaltung von Mindest-
luftraten sicherstellt, wobei der Ammoniakgehalt der Luft im Aufenthaltsbereich der 
Tiere zehn Kubikzentimeter je Kubikmeter Luft nicht überschreiten soll und 20 Ku-
bikzentimeter je Kubikmeter Luft dauerhaft nicht überschreiten darf. 

 
(5) Haltungseinrichtungen müssen ausgestattet sein mit 
 

1.  einem Boden, der so beschaffen ist, dass die Legehennen einen festen 
Stand finden können; 

2. Fütterungsvorrichtungen, die so verteilt und bemessen sind, dass alle Lege-
hennen gleichermaßen Zugang haben; 

3. Tränkevorrichtungen, die so verteilt sind, dass alle Legehennen gleicherma-
ßen Zugang haben, wobei bei Verwendung von Rinnentränken eine Kanten-
länge von mindestens zweieinhalb Zentimetern und bei Verwendung von 
Rundtränken eine Kantenlänge von mindestens einem Zentimeter je Lege-
henne vorhanden sein muss und bei Verwendung von Nippel- oder Becher-
tränken für bis zu zehn Legehennen mindestens zwei Tränkstellen und für 
jeweils zehn weitere Legehennen eine zusätzliche Tränkstelle vorhanden 
sein müssen; 

4. einem Nest für jede Legehenne, das dieser mindestens während der Lege-
phase uneingeschränkt zur Verfügung steht, jeder Legehenne eine ungestör-
te Eiablage ermöglicht und dessen Boden so gestaltet ist, dass die Legehen-
ne nicht mit Drahtgitter in Berührung kommen kann; 

5. einem Einstreubereich, der mit geeignetem Einstreumaterial von lockerer 
Struktur und in ausreichender Menge ausgestattet ist, das allen Legehennen 
ermöglicht, ihre artgemäßen Bedürfnisse, insbesondere Picken, Scharren 
und Staubbaden, zu befriedigen; 

6. Sitzstangen, die nicht über dem Einstreubereich angebracht sein dürfen und 
einen solchen Abstand zueinander und zu den Wänden der Haltungseinrich-
tung aufweisen, dass auf ihnen ein ungestörtes, gleichzeitiges Ruhen aller 
Legehennen möglich ist; 

7. einer besonderen Vorrichtung zum Krallenabrieb, soweit der Krallenabrieb 
nicht auf andere Weise ausreichend sichergestellt ist. 

 
 
 

§ 13 a 
Besondere 

Anforderungen an die Bodenhaltung 
 

(1) Legehennen dürfen in Bodenhaltung nur nach Maßgabe der Anforderungen der 
Absätze 2 bis 10 gehalten werden. 

 
(2) Für je neun Legehennen muss, unbeschadet des § 13 Abs. 2 Nr. 1, in einer Hal-

tungseinrichtung mindestens eine nutzbare Fläche von einem Quadratmeter vor-
handen sein. Kombinierte Ruhe- und Versorgungseinrichtungen mit parallel verlau-
fenden Laufstegen, unter und über denen eine lichte Höhe von mindestens 45 Zen-
timetern vorhanden ist, können bei der Berechnung der Besatzdichte mit der abge-
deckten Fläche berücksichtigt werden, sofern auf den Laufstegen ein sicheres Fu-
ßen gewährleistet ist und ruhende und fressende Tiere sich gegenseitig nicht stö-
ren. In Haltungseinrichtungen, in denen die nutzbare Fläche sich auf mehreren E-
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benen befindet, dürfen je Quadratmeter von den Tieren nutzbare Stallgrundfläche 
nicht mehr als 18 Legehennen gehalten werden. Es dürfen nicht mehr als 6 000 Le-
gehennen ohne räumliche Trennung gehalten werden. 

 
(3) Die Kantenlänge der Futtertröge darf je Legehenne bei Verwendung von Längströ-

gen zehn Zentimeter und bei Verwendung von Rundtrögen vier Zentimeter nicht un-
terschreiten. 

 
(4) Für höchstens sieben Legehennen muss ein Nest von 35 Zentimetern mal 25 Zen-

timetern vorhanden sein. Im Falle von Gruppennestern muss für jeweils höchstens 
120 Legehennen eine Nestfläche von mindestens einem Quadratmeter vorhanden 
sein. 

 
(5) Der Einstreubereich muss den Legehennen täglich mindestens während zwei Drittel 

der Hellphase uneingeschränkt zugänglich sein und über ein Fläche von mindes-
tens einem Drittel der von den Legehennen begehbaren Stallgrundfläche, mindes-
tens aber von 250 Quadratzentimetern je Legehenne, verfügen. Der Einstreube-
reich kann im Kaltscharraum eingerichtet werden. 

 
(6) Die Sitzstangen müssen 
 

1. einen Abstand von mindestens 20 Zentimetern zur Wand, 
2. eine Länge von mindestens 15 Zentimetern je Legehenne und 
3. einen waagerechten Achsenabstand von mindestens 30 Zentimetern zur 

nächsten Sitzstange aufweisen, soweit sie sich auf gleicher Höhe befinden. 
 
(7) In Haltungseinrichtungen, in denen sich die Legehennen zwischen verschiedenen 

Ebenen frei bewegen können, dürfen höchstens vier Ebenen übereinander ange-
ordnet sein, wobei der Abstand zwischen den Ebenen mindestens 45 Zentimeter 
lichte Höhe betragen muss und die Ebenen so angeordnet oder gestaltet sein müs-
sen, dass kein Kot durch den Boden auf die darunter gelegenen Ebenen fallen 
kann. 

 
(8) Haltungseinrichtungen mit Zugang zu einem Kaltscharraum oder mit Zugang zu 

einem Auslauf im Freien müssen mit mehreren Zugängen, die mindestens 35 Zen-
timeter hoch und 40 Zentimeter breit und über die gesamte Länge einer Außen-
wand verteilt sind, ausgestattet sein. Für je 500 Legehennen müssen Zugangsöff-
nungen von zusammen mindestens 100 Zentimetern Breite zur Verfügung stehen. 
Satz 2 gilt nicht, soweit die Sicherstellung des Stallklimas auf Grund fehlender tech-
nischer Einrichtungen nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann 
und die Breite der Zugangsöffnungen zwischen Stall und Kaltscharraum mindestens 
100 Zentimeter je 1 000 Legehennen beträgt. 

 
(9) Stationäre Haltungseinrichtungen mit einem Zugang zu einem Auslauf im Freien, 

die nach dem 4. August 2006 in Benutzung genommen werden, müssen mit einem 
Kaltscharraum ausgestattet sein. Satz 1 gilt nicht, soweit die Einrichtung eines Kalt-
scharraumes aus Gründen der Bautechnik und der Bauart oder aus rechtlichen 
Gründen nicht möglich ist. 

 
(10) Auslaufflächen müssen 
 

1. mindestens so groß sein, dass sie von allen Legehennen gleichzeitig genutzt 
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und eine geeignete Gesundheitsvorsorge getroffen werden kann, 
2. so gestaltet sein, dass die Auslaufflächen möglichst gleichmäßig durch die Le-

gehennen genutzt werden können und 
3. mit Tränken ausgestattet sein, soweit dies für die Gesundheit der Legehennen 

erforderlich ist. 
 
 

§ 13 b 
Besondere 

Anforderungen an die Kleingruppenhaltung 
 

(1) Legehennen dürfen als Kleingruppen nur nach Maßgabe der Anforderungen der 
Absätze 2 bis 7 gehalten werden. 

 
(2) Für jede Legehenne muss, unbeschadet des § 13 Abs. 2 Nr. 2, jederzeit eine un-

eingeschränkt nutzbare Fläche von mindestens 800 Quadratzentimetern zur Verfü-
gung stehen. Beträgt das Durchschnittsgewicht der Legehennen in der Haltungsein-
richtung mehr als zwei Kilogramm, muss abweichend von Satz 1 eine nutzbare Flä-
che von mindestens 900 Quadratzentimetern zur Verfügung stehen. Für die Be-
rechnung der Fläche ist diese in der Waagerechten zu messen. 

 
(3) Die lichte Höhe einer Haltungseinrichtung muss 
  

1. an der Seite der Haltungseinrichtung, an der der Futtertrog angebracht ist, min-
destens 60 Zentimeter betragen und 

2. darf im Übrigen an keiner Stelle über der Fläche nach Absatz 2 niedriger als 50 
Zentimeter sein. 

 
(4) Für jeweils bis zu zehn Legehennen muss jederzeit ein Einstreubereich von min-

destens 900 Quadratzentimetern Fläche und ein Gruppennest von mindestens 900 
Quadratzentimeter zugänglich sein. Das Gruppennest muss weniger ausgeleuchtet 
sein als die übrige Fläche. Übersteigt die Gruppengröße 30 Legehennen, ist für je-
de weitere Legehenne der Einstreubereich und das Gruppennest um jeweils 90 
Quadratzentimeter zu vergrößern. 

 
(5) Jeder Legehenne muss ein uneingeschränkt nutzbarer Futtertrog mit einer Kanten-

länge von mindestens zwölf Zentimetern und einer Sitzstange von mindestens 15 
Zentimetern Länge zur Verfügung stehen. Beträgt das Durchschnittsgewicht der 
Legehenne in der Haltungseinrichtung mehr als zwei Kilogramm, muss der Futter-
trog abweichend von Satz 1 eine Länge von mindestens 14,5 Zentimetern je Lege-
henne aufweisen. Je Haltungseinrichtung müssen mindestens zwei Sitzstangen 
vorhanden sein, die in unterschiedlicher Höhe angeordnet sind. 

 
(6) Die Gänge zwischen den Reihen der Haltungseinrichtungen müssen mindestens 90 

Zentimeter breit sein und der Abstand zwischen dem Boden des Gebäudes und der 
unteren Reihe der Haltungseinrichtungen muss mindestens 35 Zentimeter betra-
gen. 

 
(7) Die Form und die Größe der Öffnung der Haltungseinrichtung muss gewährleisten, 

dass eine ausgewachsene Legehenne herausgenommen werden kann, ohne dass 
ihr vermeidbare Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden. 
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§ 14 
Überwachung, 

Fütterung und Pflege von Legehennen 
 
(1) Wer Legehennen hält, hat sicherzustellen, dass 

 
1. jede Legehenne jederzeit Zugang zu geeignetem Tränkwasser hat; 
2. bei Verwendung künstlicher Beleuchtung die künstliche Beleuchtung für min-

destens acht Stunden während der Nacht zurückgeschaltet wird, wobei wäh-
rend der Dunkelphase die Beleuchtungsstärke weniger als 0,5 Lux betragen 
soll, sofern dies die natürliche Beleuchtung zulässt, und eine ausreichende 
Dämmerphase vorzusehen ist, die den Legehennen die Einnahme ihrer Ruhe-
stellung ohne Verletzungsgefahr ermöglicht; 

3. die Haltungseinrichtung jeweils zwischen dem Ausstallen und dem nächsten 
Einstallen der Legehennen gereinigt wird, wobei sämtliche Gegenstände, mit 
denen die Tiere in Berührung kommen, zusätzlich desinfiziert werden; 

4. nur solche Legehennen eingestallt werden, die während ihrer Aufzucht an die 
Art der Haltungseinrichtung gewöhnt worden sind. 

 
(2) Wer Legehennen hält, hat über deren Legeleistung unverzüglich Aufzeichnungen 

zu machen. § 4 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
 

§ 15 
Anlagen zur 

Erprobung neuer Haltungseinrichtungen 
 
Die zuständige Behörde kann im Einzelfall für längstens drei Jahre zur Erprobung von 
neuartigen Haltungseinrichtungen Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen mit Ausnah-
me des § 13 Abs. 2 Nr. 2 zulassen, wenn sichergestellt ist, dass in der Haltungseinrich-
tung ein artgemäßes Verhalten möglich ist. Dabei ist sicherzustellen, dass die Legehen-
nen über ausreichende Möglichkeiten zum erhöhten Sitzen, Flattern und Aufbaumen ver-
fügen und dass die sonstigen Vorgaben der Richtlinie 1999/74/EG des Rates vom 19. Juli 
1999 zur Festlegung von Mindestanforderungen zum Schutz von Legehennen (ABl. EG 
Nr. L 203 S. 53) nicht unterschritten werden. 
 
 
 

Abschnitt 5 
Ordnungswidrigkeiten und Schlussbestimmungen 

 
 

§ 32 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des Tierschutzgeset-

zes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder § 11 Nr. 1 nicht sicherstellt, dass das Be-

finden der Tiere überprüft wird und tote Tiere entfernt werden, 
 
2. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 nicht sicherstellt, dass eine Maßnahme ergrif-
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fen oder ein Tierarzt hinzugezogen wird, 
 
3. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 nicht sicherstellt, dass alle Tiere täglich mit 

Futter und Wasser in ausreichender Menge und Qualität versorgt sind, 
 
4. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 nicht sicherstellt, dass eine dort genannte Ein-

richtung, ein Notstromaggregat oder eine Alarmanlage überprüft wird, 
 
5. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 nicht sicherstellt, dass ein Mangel abgestellt 

oder eine Vorkehrung getroffen wird und der Mangel zu dem dort genannten 
Zeitpunkt behoben ist, 

 
6. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 nicht sicherstellt, dass Vorsorge getroffen ist, 
 
7. entgegen § 5 Satz 1 Nr. 2 einen Maulkorb verwendet, 
 
8. entgegen § 5 Satz 1 Nr. 3 ein Kalb anbindet oder sonst festlegt, 
 
9. entgegen § 6 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Buchstabe a oder c, 

§§ 7, 8 Abs. 1 oder § 9 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3 ein Kalb hält, 
 
10. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 1, § 9 Abs. 2 Satz 1 oder § 10 Abs. 1 Satz 1 oder 

Abs. 2 Kälber in Gruppen hält, 
 
11. entgegen § 11 Nr. 3 nicht sicherstellt, dass der Eisengehalt der Milchaustau-

schertränke mindestens 30 Milligramm je Kilogramm beträgt oder eine ausrei-
chende Eisenversorgung erfolgt, 

 
12. entgegen § 11 Nr. 4 nicht sicherstellt, dass ein Kalb jederzeit Zugang zu Was-

ser hat, 
 
13. entgegen § 11 Nr. 5 nicht sicherstellt, dass ein Kalb gefüttert wird, 
 
14. entgegen § 11 Nr. 6 nicht sicherstellt, dass das dort genannte Futter angeboten 

wird, 
 
15. entgegen § 11 Nr. 8 nicht sicherstellt, dass Anbindevorrichtungen überprüft und 

angepasst werden, 
 
16. entgegen § 11 Nr. 9 Buchstabe a nicht sicherstellt, dass die dort genannte Be-

leuchtungsdauer und Lichtstärke gewährleistet ist. 
 
17. entgegen  

a) § 13 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 oder Abs. 5 Nr. 3, 6 oder 7, 
 
b) § 13 a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4, 7 oder 8 Satz 1 oder 2 oder 
 
c) § 13 b Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2, 3, 4 Satz 1 oder 3 oder Abs. 5 
 
eine Legehenne hält, 

 
18. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1 nicht sicherstellt, dass Legehennen Zugang zu 
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Tränkwasser haben, „ 
 
19. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 3 nicht sicherstellt, dass eine Haltungseinrichtung ge-

reinigt oder ein dort genannter Gegenstand desinfiziert wird, 
 
20. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 4 nicht sicherstellt, dass nur dort genannte Legehen-

nen eingestallt werden, 
 
21. entgegen § 17 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 4, Abs. 3 

Nr. 1, 4, 5, 6 oder 8 oder Abs. 4 Satz 1, § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 1, § 20, § 21 
Abs. 4 Satz 1, § 23 Abs. 2 Nr. 1 oder 2, § 23 Abs. 2 Nr. 3 oder 5, jeweils auch in 
Verbindung mit § 24 Abs. 3 oder § 25 Abs. 8, oder § 25 Abs. 1 in Verbindung 
mit Abs. 2 Satz 1, 2 oder 3, Abs. 3, 5, 6 oder 7 Satz 2 ein Schwein hält, 

 
22. entgegen § 21 Abs. 1 Nr. 1 nicht sicherstellt, dass ein Schwein jederzeit Zugang 

zu Beschäftigungsmaterial hat, 
 
23. entgegen § 21 Abs. 1 Nr. 2 nicht sicherstellt, dass ein Schwein jederzeit Zugang 

zu Wasser hat, 
 
24. entgegen § 21 Abs. 2 Satz 1 einen Stall nicht oder nicht richtig beleuchtet, 
 
25. entgegen § 22 Abs. 1 Satz 1 ein Ferkel absetzt, 
 
26. entgegen § 22 Abs. 2, auch in Verbindung mit § 23 Abs. 3, nicht sicherstellt, 

dass die dort genannte Temperatur nicht unterschritten wird oder 
 
27.  entgegen § 24 Abs. 2 Satz 1 eine Bodenfläche nicht oder nicht richtig zur Ver-

fügung stellt. 
 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b des Tierschutzgeset-
zes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 oder 3 auch 
in Verbindung mit § 14 Abs. 2 Satz 2, oder § 14 Abs. 2 Satz 1 eine Aufzeichnung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht, nicht oder nicht 
mindestens drei Jahre aufbewahrt oder nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt. 

 
 

§ 33 
Übergangsregelungen 

 
(1) Abweichend von § 6 Abs. 2 Nr. 3, soweit die Ausstattung mit Lichtöffnungen betrof-

fen ist, dürfen Kälber noch bis zum 1. Januar 2008 in Ställen gehalten werden, die 
vor dem 1. Januar 1994 in Benutzung genommen worden sind. 

 
(2) Abweichend von § 6 Abs. 4 dürfen Kälber noch bis zum 31. Dezember 2003 in Stäl-

len gehalten werden, die bis zum 31. Dezember 1997 in Benutzung genommen 
worden sind und den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften der Kälberhal-
tungsverordnung entsprechen. 

 
(3) Abweichend von §§ 13, 13 a und 13 b dürfen Legehennen in Haltungseinrichtun-

gen, die vor dem 13. März 2002 bereits genehmigt oder in Benutzung genommen 
worden sind, noch bis zum 31. Dezember 2020 gehalten werden, wenn diese so 
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beschaffen sind, dass je Legehenne 
 

1. eine uneingeschränkt nutzbare und horizontal bemessene Käfigfläche von min-
destens 750 Quadratzentimetern vorhanden ist, wobei bei der Flächenberech-
nung je Legehenne 150 Quadratzentimeter Nestfläche berücksichtigt werden, 
sofern diese über die Eiablage hinaus genutzt werden kann, unmittelbar an eine 
nutzbare Fläche anschließt, eine lichte Höhe von mindestens 45 Zentimetern 
vorhanden ist, die Rückzugsmöglichkeit zur Eiablage uneingeschränkt erhalten 
bleibt und die Grundfläche dieser Käfige jeweils mindestens 2 000 Quadratzen-
timeter beträgt;  

 
2. ein uneingeschränkt nutzbarer Futtertrog mit einer Länge von mindestens zwölf 

Zentimetern und  
 
3. ein Nest, ein Einstreubereich, in dem das Picken und Scharren möglich ist so-

wie geeignete Sitzstangen mit einem Platzangebot von mindestens 15 Zentime-
tern zur Verfügung stehen;  

 
4. eine geeignete Vorrichtung zum Kürzen der Krallen vorhanden ist. 

 
(4) Abweichend von §§ 13, 13 a und 13 b dürfen Legehennen in Haltungseinrichtun-

gen, die vor dem 13. März 2002 bereits in Benutzung genommen worden sind, noch 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2008 gehalten werden, soweit  

 
1. diese so beschaffen sind, dass 
 

a)   je Legehenne eine uneingeschränkt nutzbare und horizontal bemes-
sene Käfigfläche von mindestens 550 Quadratzentimetern oder, im 
Fall eines Durchschnittsgewichts der gehaltenen Legehennen von 
mehr als zwei Kilogramm, von mindestens 690 Quadratzentimetern 
vorhanden ist; 

 
b)  je Legehenne ein uneingeschränkt nutzbarer Futtertrog mit einer Län-

ge von mindestens zwölf Zentimetern oder, im Fall eines Durch-
schnittsgewichts der gehaltenen Legehennen von mehr als zwei Kilo-
gramm je Legehenne, ein uneingeschränkt nutzbarer Futtertrog mit ei-
ner Länge von mindestens 14,5 Zentimetern zur Verfügung steht; 

 
c)  bei Verwendung von Nippeltränken oder Tränknäpfen sich mindestens 

zwei Tränknäpfe oder Nippeltränken in Reichweite jeder Legehenne 
befinden oder jeder Käfig mit einer Rinnentränke ausgestattet ist, de-
ren Länge der des Futtertroges nach Buchstabe b entspricht; 

 
d)  die lichte Höhe über mindestens 65 Prozent der Käfigfläche mindes-

tens 40 Zentimeter und an keiner Stelle weniger als 35 Zentimeter be-
trägt; 

 
e)  der Neigungswinkel des Bodens 14 Prozent nicht überschreitet und 

durch die Bodenbeschaffenheit des Käfigs sichergestellt ist, dass die 
nach vorn gerichteten Krallen beider Ständer nicht abrutschen können, 
und 
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f)  eine geeignete Vorrichtung zum Kürzen der Krallen vorhanden ist. 
 
und 

 
2. der Inhaber des Betriebes der zuständigen Behörde bis zum 15. Dezember 

2006 ein verbindliches Betriebs- und Umbaukonzept zur Umstellung der vor-
handenen Haltungseinrichtungen im Sinne der Nummer 1 auf Haltungseinrich-
tungen nach den §§ 13, 13 a oder 13 b angezeigt hat. 

 
Wird die Anzeige nach Satz 1 Nr. 2 nicht fristgerecht abgegeben, endet die Frist, bis 
zu der Legehennen in Haltungseinrichtungen im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 gehalten 
werden dürfen, mit Ablauf des 31. Dezember 2006. Die zuständige Behörde kann 
abweichend von Satz 1 auf Antrag im Einzelfall eine weitere Nutzung um bis zu ei-
nem Jahr genehmigen, soweit der Antragsteller nachweist, dass 
 
1. eine Umstellung entsprechend dem Betriebs- und Umbaukonzept im Sinne des 

Satzes 1 Nr. 2 durchgeführt wird und 
 
2. aus vom Antragsteller nicht zu vertretenden Gründen die Inbetriebnahme der 

Haltungseinrichtungen nach den §§ 13, 13 a oder 13 b ab dem 1. Januar 2009 
nicht oder nicht vollständig möglich ist. 

 
(5) Abweichend von § 13 dürfen Legehennen noch bis zum 31. Dezember 2002 in Hal-

tungseinrichtungen gehalten werden, die am 6. Juli 1999 bereits in Benutzung ge-
nommen worden waren, wenn diese Käfige den Anforderungen des Absatzes 4 
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c bis e entsprechen und so beschaffen sind, dass je Lege-
henne eine uneingeschränkt nutzbare und horizontal bemessene Käfigfläche von 
mindestens 450 Quadratzentimetern oder, im Fall eines Durchschnittsgewichts der 
gehaltenen Legehennen von mehr als zwei Kilogramm, von mindestens 550 Quad-
ratzentimetern vorhanden ist. 

 
(6) Abweichend von § 14 Abs. 1 Nr. 4 dürfen noch bis zum 31. Dezember 2002 Lege-

hennen eingestallt werden. 
 
(7) Abweichend von § 13 dürfen Legehennen in Haltungseinrichtungen, die den Vor-

aussetzungen für die Kennzeichnung der Eier als aus Volierenhaltung, Bodenhal-
tung oder Freilandhaltung nach Anhang II der Verordnung (EWG) 1274/91 der 
Kommission vom 15. Mai 1991 mit Durchführungsvorschriften für die Verordnung 
(EWG) Nr. 1907/90 des Rates über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier (ABl. 
EG Nr. L 121 S. 11) entsprechen und die vor dem 13. März 2002 bereits in Benut-
zung genommen worden sind, noch bis zum 31. Dezember 2005 gehalten werden. 

 
 

§ 34 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig mit Inkrafttreten 
dieser Verordnung treten außer Kraft: 
 
1. die Kälberhaltungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. De-

zember 1997 (BGBl. I S. 3328) und 
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2. die Schweinehaltungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

18. Februar 1994 (BGBl. I S. 311), geändert durch Verordnung vom 2. August 1995 
(BGBl. I S. 1016). 


